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Die »B. F. W. G.<< fagt in diefer Richtung: »Das Dachgefchofs darf nicht, entgegen den Vor-
fehriften der Bau-Polizei-Ordnung, zum dauernden Aufenthalt von Menfchen (Verkaufsräurnen, Küchen,
\Verkftiitten, Ateliers, Comptoiren u. a.) benutzt werden; auch dürfen ohne baupolizeiliche Genehmigung
keine Holzverfchläge, Seheidewände, Feueritiitten oder fonl'tige Einbauten hergeflellt werden.«

c) Anlagen und Einrichtungen für den Verkehr.

Der zu den Verkaufsräumen führende Haupteingang iit zur Verhinderung
des Zuges durch einen grofsen Windfang' zu fichern.

Aufser dem Haupteingang find itets noch Nebeneingänge anzuordnen, die
von den Angeitellten benutzt werden und welche zu den für das Perfonal be-
ftimmten Räumen führen. Diefelben Nebeneingänge oder befondere Eingänge
dienen für die Zu- und Abfuhr der Waren. '

Die Ausgänge find als folche durch grofse Schrift und in auffälliger Weife
kenntlich zu machen. Die zu denfelben führenden nächi‘cen Wege bezeichne
man, infofern dies notwendig erfcheint, durch an den Wänden angebrachte
Hände oder Richtungspfeile. Das Gleiche gilt für die zahlreich anzuordnenden
Notausgänge oder Rückzugswege, welche gleichfalls fo zu bezeichnen find, dafs
man fie leicht auffinden kann.

Im Interefle der Feuerficherheit empfiehlt es fich, diejenigen Türen, welche
von den Innenräumen nach dem Treppenhaufe führen, fobald letzteres zur Ent—
leerung von Wohnungen, Arbeitsitätten etc. dient, feuerficher zu konitruieren;
zum mindeiten follten diefelben an der Innenfeite mit Eifenblech befehlagen fein.

Diefe Türen und diejenigen, die nach den Ausgängen führen, durch Vor-
hänge zu erfetzen, follte vermieden werden.

Türen, die für die rafche Entleerung des Haufes in Betracht kommen,
follen itets nach außen auffchlagen und leicht beweglich konitruiert fein; Kanten-
und Schubriegel find zu vermeiden, und der Verfchlufs mufs fich von innen leicht
öffnen ]afi'en.

Überhaupt follen die Verfchlüife fämtlicher Türen itets leicht gang-
bar fein. '

In geöffnetem Zufiande dürfen die Türflügel den Verkehr in den Flur-
gängen, Treppenhäufern etc. nicht verhindern oder itören; namentlich darf durch
folche Flügel in den Treppenhäufern keine Einfchränkung hervorgebracht werden,
welche‘weniger als die freie Treppenlaufbreite beträgt.

An den erforderlichen Flur- und Verbindungsgängen darf es felbitredend
nicht fehlen. Die Breite der für die Entleerung des Haufes wichtigen Gänge
richtet fich nach der höchfi:en Befucher- und Perfonenzahl; jedoch follte fie nie— „
mals unter 2,50‘“ betragen.

Diejenigen Gänge des Innenraumes, welche für das Publikum beitimmt find
und eine rafche Entleerung der einzelnen Gefchoife ermöglichen follen, lege man
in tunlichit gerader Richtung an.

Der Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoifen eines Gefchäfts- oder
Warenhaufes wird in eriter Reihe durch teils offen liegende, teils feuerficher
zwifchen Mauern eingefchloffene Treppen vermittelt. Die letzteren find im Erd—
gefchofs mit Ausgängen nach den Höfen zu verfehen.

Von jedem Punkte des Haufes aus mufs in nicht zu grofser Entfernung
eine Treppe erreichbar fein. In Berlin beträgt diefe behördlich zugelaiiene
Gröfstentfernung 25 "‘. Es dürfte wohl heller fein, die von den Treppenhäufern
im Grundrifs eingenommene Fläche nicht unter ein gewiffes Mindeitmafs herab-
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finken zu laifen. Es liegt ein Vorfchlag vor, wonach die Treppenfläche 5 Vom-
hundert der Gebäudefläche oder 1/100 von Grundfläche mal Gefchofszahl erhalten
foll. Im Innenraum des Haufes mit grofser Vorliebe angeordnete Freitreppen,
welche für den Verkehr ebenfo günitig, wie für die Innenarchitektur äufserit wirk—
farn find, bedürfen keines feuerficheren Abfchlufles‚ wohl aber, wie eben erwähnt,
die übrigen Gefchofs— oder Zwifchentreppen. Die letzteren führen teils zu den
Gefchäfts- und Arbeitsräumen, teils als Nebentreppen zu den für die Angeftellten
beitimmten Räumlichkeiten und zu den Wohnungen.

Für das Publikum beitimmte Nebentreppen follten vom Architekten nicht
als Stiefkinder betrachtet, fie follten alfo nicht etwa dort angebracht werden, wo
zu anderen Zwecken der Raum doch nicht zu verwenden iit. Solche Nebentreppen
follten, wie die Haupttreppen, wenn irgend möglich, in die Achfen gelegt und
ihre Zugänge architektonifch betont werden; auch foll auf die Ausitattung des
Inneren kein zu geringer Wert gelegt werden. Kahl ausfehende Nebentreppen,
auf denen es nichts zu fehen gibt, benutzt das Publikum nicht und. findet fie
auch im Falle der Gefahr nicht 5).

Wohnungen, Arbeitsfiätten oder foni’cige Räume, in denen eine gröfsere
Zahl von Menfchen vereint fich aufhalten, follten nach einer befonderen Treppe
entleert werden können, die auch bei völliger Verqualmung der Gefchäftsräume
und ihrer Treppen noch mit Sicherheit benutzt werden können.

Diejenigen Treppen, welche im Falle einer Panik und. dergl. zur möglichft
rafchen Entleerung des Haufes zu dienen haben, müfi'en von den Gefchäfts-
räumen getrennte und feuerfichere Verbindungen mit der Straße erhalten.

Die bereits angeführten Gefchofstreppen, welche im Erdgefchofs Ausgänge
nach den Höfen zu erhalten haben, follten, wenn irgend möglich, nicht nach
dem Kellergefchofs führen, fondern man ordnete tunlichit befondere Keller-
treppen in abgefchloi‘fenen Räumen an.

Die »B. F. W. G. « fchreibt vor: »Die Kellert1eppen dürfen nirgends in unmittelbarer Verbindung

mit ande10n T16ppen des Gebäudes lieben. «

Sämtliche Treppenhäufer find mit Einrichtungen zu verfehen, mittels deren
man fie in wirkfamer Weife entlüften kann; die Bedienung diefer Einrichtungen '
mui‘s vom Erdgefchofs aus möglich fein. Verfchläge oder dergl. unter den
Treppen follten itets vermieden werden.

Aufser den Treppen dienen in Gefchäfts- und Warenhäufern noch die fol-
genden Einrichtungen für den Verkehr des Publikums und der Bedieniteten,
fowie zur Beförderung von Menfchen und Warenartikeln.

1) Aufzüge oder Fahrftühle für das Publikum, die an leicht fichtbaren
und leicht erreichbaren Stellen des Haufes anzuordnen find und entweder hydrau-
lifch oder elektrifch betrieben werden. In letzterem Falle erfolge: die Kraft—
entnahme nicht von den Lichterzeugungsmafchinen her, weil fonit dadurch Beleuch—
tungsitörungen hervorgerufen werden würden.

2) In neuerer Zeit dienen dem gleichen Zwecke mehrfach die fog. Roll—
oder Fahrtreppen. Die durch Fig. 1 u. 26) mitgeteilte Anlage diefer Art iit
von Halle' zu Paris in den Grands maga/[ni‘ du Louvre eingerichtet. Ein Ame-
rikaner, Rena in New-York, hat fich fchon vor einer Reihe von Jahren den Ge-
danken patentieren laifen. Die Vorzüge diefer beweglichen fchiefen Ebene find
in der gröfseren Betriebsficherheit und darin zu fuchen, dafs man niemals auf Be-

6) Siehe: Deutfche Bnnz. 1900, S. 155.

“) Fakf‚-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 372.

2 I.
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einrich tungen.
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förderung zu warten hat. Der Fufsboden bewegt fich durch das Rollenfyftem
fortwährend nach oben und nimmt die fich daraufltellenden Perfonen nach dem
oberen Stockwerk mit. Die Neigung der Treppe beträgt 0,33 m auf das Meter.
Die Treppe felblt ift 0,60 m breit und mit je zwei ebenfalls beweglichen Hand-
leiften verfehen. Die Auff’tieggefchwindigkeit beläuft fich auf 0,50 bis 0,55 m in
der Sekunde, Die umitehend genannte Quelle 6) gibt weiteres über Beförderung,

Fig. I.
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Fig. 2.
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Gefamtfchnitt.

Hal/is Fahrtreppe").

Kraftverbrauch etc. an. -— Einige Hämburger und Berliner Gefchäfts— und. Kauf-
häufer befitzen ähnliche Rolltreppen.

3) Für fchwächliche oder kränkliche Käufer werden wohl auch Roll—
ffühle bereit gehalten.

4) Warenaufzüge, welche an folchen Punkten angebracht werden, wo
dies für den Gefchäftsbetrieb am günfiigften ii’c.



I3

5) Abfturzfchächte, welche für die Abwärtsbeförderung gewiffer Waren-
artikel Verwendung finden, ferner bisweilen

(>) Briefaufzüge.
7) Für gewiffe Warenartikel können an Stelle diefer Aufzüge Hebe-

bühnen und Paternofterwerke treten, die fchon vielfach Verwendung ge—
funden haben.

8) Anfchliefsend an diefe hat man bisweilen auch Transport- oder Förder—
händer für die wagrechte Beförderung von hierzu geeigneten Waren ange-
bracht. Letztere werden auf die aus Leder, Kautfchuk oder Geweben beftehen-
den Bänder gelegt; diefe bewegen fich ununterbrochen vorwärts und fchaffen
die Waren an ihren Beftimmungsort.

d) Konftruktion.

Für die Konfiruktion von Gefchäfts-, Kauf- und Warenhäufern gilt als
Hauptgrundfatz, dafs nur die allerbeiten Baufioffe zu wählen, möglichfi: voll-
kommene Ausführung in Ausficht zu nehmen, überhaupt weitgehendite Solidität
anzuitreben fei. Dies iit notwendig, weil fehr viele Räume eines folchen Ge—
bäudes einem bedeutenden Verkehr zu dienen haben und. deshalb einer itarken
Abnutzung unterworfen find.

Für jeden einzelnen Gebäudeteil ermittele man die Abmeifungen des
Fundaments, indem man den auf den Baugrund ausgeübten Druck beitimmt.
Il’c die Belaitung eine fehr große, fo trachte man durch Betoneifenrolte, durch
Erdbogen etc. möglichite Druckverteilung zu erzielen.

In den meilt unter der Erde gelegenen Kellerräumen ilt auf den Schutz
gegen Erdfeuchtigkeit befonderes Gewicht zu legen. Häufig müifen folche
Kellergruben ausgepumpt werden, weshalb Wände und Fufsböden mit wafler-
undurchläffigen Steinen, in Cementmörtel verfetzt, auszuführen find. Bisweilen
gibt dies noch nicht genügenden Schutz gegen das aufiteigende Waffen Des-
halb hat man neuerdings durch Zwifchenfügen einer undurchdringlichen Harz—
fchicht eine weitere Ifolierung herbeigeführt. Alsdann kann der Fufsboden,
wenn er nicht Linoleumbelag erhält, aus Holz hergeitellt werden.

Die Frontmauern der neueren Gefchäfts- und Warenhäufer find fo ltark
durchbrochen, dafs häufig nur wenige gemauerte Pfeiler, im übrigen blofs eiferne
Stützen die lotrechte Teilung bilden; namentlich gilt dies für das Erdgefchofs,
meiit auch für einige der darauf ruhenden Obergefchofle. Dadurch entfiehen
mächtige Feni’ceröffnungen, welche meiit zur Ausfuellung von Waren dienen und
fo zu Schaufenftern werden. Man geht hierin bisweilen fo weit, dafs die
Trennung der Gefchoffe an der Aufsenfläche fich in fo fchmalen Streifen zu er—
kennen gibt, dafs dadurch mit Rückficht auf Feuersgefahr Bedenken entfiehen
können. Deshalb follte über jedem der erwähnten Schaufehiter die Frontwand
mindeltens 1m hoch feuerfei’c gefohloffen werden, und der Sturz desfelben follte
mindeitens 30 cm unter der Decke gelegen fein; nur wenn das Schaufeniter gegen
den Innenraum zu feuerficher abgefchlofl'en iit, darf eine Verminderung der an-
geführten Mafse eintreten. Für das Erdgefchofs iit die gedachte Forderung
allerdings mifsftändig; denn wenn die erwähnten 30 cm eingehalten werden, fo
wird durch diefen Streifen den Erdgefchofsräumeny das beite Licht entzogen.

Bisweilen fpringen die Schaufenfcer über die Frontwand vor; alsdann find
derartige Fenftervorbauten mit einer feuerficheren Abdeckung zu verfehen.

22.
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